
Mit dem Pflege-Grad 2 bis 5 haben Sie Anspruch auf Verhinderungs-Pflege.  
Das sind  1.612 € im Jahr (80 FeD-Stunden). 
Verhinderungs-Pflege bedeutet: 
Manchmal kann ein Familien-Mitglied nicht pflegen. 
Es ist verhindert. 
Dann übernimmt eine andere Person die Pflege. 

 

Entlastungs-Betrag (bisher zusätzliche Betreuungs-Leistungen) 
Pro Monat erhalten Sie 125 € (6 FeD-Stunden jeden Monat).  
Sie müssen keinen Antrag bei der Pflege-Kasse stellen. 
Die Kassen erstatten den Entlastungs-Betrag nach dem „Spar-Buch-Prinzip“. 
Das angesparte Geld von 2019 können Sie bis Juni 2020 verbrauchen.  

Kurz-Zeit-Pflege als Verhinderungs-Pflege nutzen 
Sie können einen Teil der Kurz-Zeit-Pflege (806 €) im FeD nutzen.  
Dies sind 40 FeD-Stunden im Jahr. 
Kurz-Zeit-Pflege bedeutet zum Beispiel:  
Die Pflege-Person braucht eine Pause.  
Oder freie Stunden. 

Übersicht der Pflege-Kassen-Leistungen  
gültig ab 01.01.2020 
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Stunden-Satz einzeln (FeD, FUBB, FnS 1:1-Begleitung): € 20,00 
Stunden-Satz bei Gruppen: € 14,50 

Sie brauchen mehr FeD-Stunden? 
Sie können einen Teil von Ihrem Pflege-Geld für FeD-Stunden nutzen. 
Sie können bis zu 40 Prozent von Ihrem Pflege-Geld dafür benutzen. 
Das heißt: Sie können Ihr Pflege-Geld umwandeln. 
Die Pflege-Kasse zahlt Ihnen dann weniger Pflege-Geld. 
Dafür bekommen Sie mehr FeD-Stunden. 
Sie brauchen doch weniger FeD-Stunden als sie dachten?  
Dann zahlt die Pflege-Kasse Ihnen den Rest vom Pflege-Geld zurück.  
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